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Berlin (23. Januar 2017) – Konsumenten von Nahrungser-

gänzungsmitteln mit pflanzlichen Inhaltsstoffen sind derzeit 

nicht ausreichend geschützt. Denn allzu oft sind diese Nah-

rungsergänzungsmittel mit nicht geprüften Gesundheitsaus-

sagen auf dem Markt. Darauf verweist der Bundesverband der 

Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH). 

 

Laut europäischer Gesetzgebung müssen Angaben zur ge-

sundheitsfördernden Wirkung, sogenannte Health Claims,   

bei Nahrungsergänzungsmitteln belegt und von der EU-Kom-

mission genehmigt werden. „Seit 2010 ist die im europäischen 

Recht vorgesehene Prüfung jedoch bei Pflanzen aus nicht 

nachvollziehbaren Gründen ausgesetzt“, stellt Dr. Martin Wei-

ser, Hauptgeschäftsführer des BAH, fest. Er fordert eine kon-

sequente Umsetzung der Health-Claims-Verordnung. „Nur so 

kann der Verbraucher vor Irreführung geschützt werden.“ 

 

Für Patienten ist es oftmals nicht erkennbar, ob es sich bei 

einem pflanzlichen Produkt um ein geprüftes und zugelasse-

nes Arzneimittel oder um ein pflanzliches Nahrungsergän-

zungsmittel handelt. Deshalb sei es unabdingbar, gesund-

heitsbezogene Wirkaussagen bei Nahrungsergänzungsmit-

teln mit validen Daten zu belegen, ergänzt Weiser. Er nimmt 

damit Bezug auf die Forderung nach einer Zulassungspflicht 

für Nahrungsergänzungsmittel, die von Verbraucherschützern 

geäußert wurde. 

 

Die Health-Claims-Verordnung aus dem Jahr 2006 sieht vor, 

dass Lebensmittelhersteller nährwert- und gesundheitsbezo-

gene Aussagen nur verwenden dürfen, wenn diese auf einer 

von der EU geprüften Positivliste aufgeführt sind. Die Bewer-

tung von Health Claims für Pflanzen, die bei pflanzlichen Nah-

rungsergänzungsmitteln eingesetzt werden, hat die Kommis-

sion jedoch auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.  
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________________ 
Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist der mitglie-

derstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Er 

vertritt die Interessen von mehr als 450 Mitgliedsunternehmen, die in 

Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiter beschäftigen. Das Aufgabenspektrum 

des BAH umfasst sowohl die verschreibungspflichtigen als auch die nicht 

verschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichen Medizinpro-

dukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zum BAH. 
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